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— Uitznau. Die Gemeinde Vitznau gewählt
ihrer Lehrerschaft zu der ordentlichen Besoldung
und staatlichen Teuerungszulage eine freiwillige
Gemeindezulage von je Fr. 800 Pro Lehrkraft.

— In der Großratssession dieser Woche
sollen die neuen Besoldungsdekrete für die Leh-
rerscha ft an den Volksschulen und an den st a at-
lichen Lehranstalten zur Behandlung kommen.
Die Lehrerschaft beider Kategorien hat ihre Wünsche
den zuständigen Behörden kundgetan. Sie hofft bei
ihnen ein zeitgemäßes Entgegenkommen und vertraut
auf den schulfreundlichen Sinn unseres Volkes, das
noch nie dagegen Einspruch erhob, wenn seine Ver-
trauensmänner im Großen Rate die Lehrerschaft
standesgemäß besoldete.

Vergleichsweise setzen wir hier die Ansätze hin,
welche das neue Lohnregulativ der Stadt Zü-
rich für die Arbeiter der städtischen Verwaltung
vorsieht. Der Mindest- und Hvchstansatz in der 1.
Lohnklasse (Handwerker, Vorarbeiter usw.) mit 16
bis 22 Fr. Taglohn und 400 bis 520 Fr. Mo-
natslohn fällt bis zur 6. Lohr.klasse (Handlauger,
Erdarbeiter, Straßenkehrer, Waldarbeiter, Kohlen-
und Holzträger, Putzerinnen usw.) auf 13 bis 16 20
Fr. Taglohn und 335 bis 415 Fr. Monatslohn.

St. Gallen. /X Erziehungsgesetz. Die frei-
sinnigen Politiler haben es mit der zurückgelegten
Revision des Erziehungsgesetzes sehr eilig; ihre Frak-
tion wünschte durch einen Sprecher die Anhand-
nähme derselben durch den Großen Rat. An der

Delegiertenversammlung des kantonalen Lehrerver-
eins wurde die einstimmige Meinung der Kommission
des K. L. V. kundgegeben, dahingehend, daß eine

so bewegte Zeit wie die unsrige, welche auch in Er-
ziehungsfragen neue Gesichtspunkte in Menge er-
öffnet, also alles in Fluß sei, wenig geeignet er-
scheine, ein Erziehungsgesctz zu schaffen, das wieder
auf Jahre hinaus Geltung haben solle. Abwarten
auf ruhigere Zeiten, wäre wünschenswerter. Wie
schon manchmal werden wohl die Politiker vor den

Männern der Schule obenauf schwingen! — Staats-
oder Gemeindebramter? Speziell Vertreter der

demokratischen Partei im Lehrerstande (Hr. Meli,
St. Margrethen an der Delegiertenversammlung
und Bornhausec im Großen Rate) erblicken das

Heil der Zukunft für den Lehrer, wenn er statt
von der Gemeinde ganz vom Staate besoldet würde.
Im neuen Besoldungsgesetz ist erstmals eine staat-
liche Quote vorgesehen, auf der bei kommenden Re-
Visionen weiter gebaut werden kann. Ganz aus
den Händen reißen lassen sich die Schulgemeinden
die Schule nie. Es ist dies ein schönes Zeiches des

Interesses der Gemeinden an der Schule. Ob diese

Forderung wirklich demokratisch ist?
— x Zum Direktor des Johanneum in

Neu-St. Johann wurde HH. Pfarrer Nieder-
mann, Berschis, gewählt. Eine sehr glückliche

Wahl. Er war die ersten sechs Jahre seines Prie-
stertums Präfekt in Schwyz (Jndustrieabt.). Er
wird ein würdiger Nachfolger seines ausgezeichneten

Vorgängers, des HH. Dekan Eigenmann sel., des

1. Direktors der genannten Anstalt, sein. Die In-
stallation findet den 3. Juni statt.

An der Spitze des Vorstandes des Vereins der
Anstalt St. Johann stehen zur Zeit der Vizeprä-
sident und Präsident des st. gallischen Kantonal-
erziehungsvereins, der die Anstalt in Neu-St. Jo<
hann, wie die Mädchenerziehungsanstalt .Burg" in
Rebstein gegründet hat.

Tessin. Im Großen Rate kam es vorige
Woche zu einer großen Debatte über das Unter,
richts wesen im Kanton Tessin. wobei die Ver-
treter der christlichen und der unchristlichen Welt-
anschauung hart aneinander gerieten. Der Radi-
kalsozialist Bossi erging sich in groben Schmähun-
gen gegen die katholische Kirche.

Von Bedeutung ist bei dieser Aussprache auch
eine Aeußerung des Großrates Tamburini (kons.)
über die Existenz eines Geographiebuches, das an
die Schüler von Bellinzona, Lugano und Locarno
zur Verteilung kam, von einem Italiener verfaßt
ist und folgende Stellen enthält: „Italienisches Ge-
biet, der Schweiz unterstellt: Der Kanton Tessin'.
Ferner .Die italienischen Besitzungen in der Schweiz
betragen 4000 Quadratkilometer mit 176,000 Ein-
wohnern." Die Aussührungen Tamburini, der die
sofortige Abschaffung dieses Buche! verlangt, wur-
den vom Rat lebhaft applaudiert.

Waadt. Ein» boykottierte Schulgemeind».
Der Vorstand des waadtländischen Lehrervereins
warnt die Lehrerschaft, sich um die an der Schule
in Fontanezier bei Grandson ausgeschriebene Lehr-
stelle zu bewerben. Das Schulhaus sei in einem

solch baufälligen und liederlichen Zustand, daß der

Lehrer zum mindesten seine Gesundheit bei längerem
Verweilen in demselben riskieren müsse.

Teuerungszulagen an die Lehrerschaft. Der
Große Rat beschloß, sür 1919 an die Lehrerschaft
folgende Teuerungszulagen auszurichten: an verhei-
ratete Lehrer und Lehrerinnen der Gemeinde- und
Primärschulen 1200 Fr., dazu eine Kindcrzulage
von 180 Fr., an ledige Lehrer und Lehrerinnen
und an Kindergärtnerinnen 800 Fr.

Deutschland. Gegen die konfessionslose
Schule. In Norddeutschland wurde eine Unter-
schriftensammlung veranstaltet zur Erhal-
tung des christlichen Charakters der Schule.
Innert wenigen Wochen liefen über 6 Millionen
Unterschriften ein.

Mcherschau.
Jäggi Viktor: Lateinische Gtrmentargram-

matik mit eingereihten lateinischen und deutschen

Uebungsstücken sür die untern Klassen des Gym-
nasiums. Vierte und fünfte Auflage. Jngenbohl,
„Paradies", 1918,

Die erfreulicherweise schon so bald nötig ge-
wordene Neuauflage dieser ersten Einführung ins
Lateinische spricht für die praktische Anlage vorlie-
gender Grammatik. Daß die Regeln über die ab-

weichende Kasusbildung der 3. Deklination über-

sichtlicher geordnet und einige Geschlechtsregeln ver-
einsacht wurden, ist sehr zu begrüßen. Unter den

gemischten Beispielen finden wir einige neue aufge-

führt. Auch die Sätze wurden teilweise vereinfacht,



seltenere Wörter wurden durch gebräuchlichere er-
setzt. Die Neuauflage enthält ferner hier zum er-
sten Male die häufig vorkommenden Namen aus der
Götter- und Heldensage der Griechen und Römer
alphabetisch geordnet, serner eine kleinere Zahl la-
teinischer Redensarten und. was für den praktischen
Gebrauch sehr dienlich ist, ein zuverlässiges Sach-
register. So möge denn diese in manchem Punkte
verbesserte Auflage, die glücklicherweise auch Punkts
Papier vom Kriege noch nichts zu verspüren hatte,
und — nebenbei bemerkt, manches Lehrbuch frem-
der Herkunft auf dieser Stufe ganz gut ersetzen

würde. — wieder in recht viele Schulen Einzug
halten! Or. II.

Chr. Wieland: Volkswirtschaftslehre. Zürich
1919, Schultheß u. Co.

Der Verfasser, Professor an der Kantonsschule
in Solothurn, berücksichtigt vor allem schweizerische

Verhältnisse und will einer weitverbreiteten Auffas-
sung, als habe der Weltkrieg alle bisherigen wirt-
schaftlichen Anschauungen über den Hausen gewor-
sen, entgegentreten. Seine Volkswirtschaftslehre
richtet sich an alle, die hierüber eine kurzgefaßte
Aufklärung wünschen. I. T.

Nikolaus Faßbinder: Das Glück des
Kindes. Erziehungslehre für Mütter und solche,
die es werden wollen. — Herder, Freiburg i. B. 1918.

Eine Mutter sagte, nachdem sie das Buch ge-
lesen, zum Schreiber dieser Zeilen: Mancher Miß-
griff in der Kindererziehung, mancher Kummer und
Verdruß in den Herzen geplagter Eltern würde nn-
terblciben, wenn dieses Werk von unsern jungen
Müttern recht beherzigt würde. 9. ff.

Führer durch die Muttersprache, von Dr.
Oskar Händel. Berlin und Dresden 1918;
Verlag L. Ehlermann.

Ein wertvolles Buch, klar und einfach geschrie-
bin, ein empfehlenswerter Führer durch die deutsche
Wortkunde. Es ist erstaunlich, welche Fülle von
Material der Verfasser auf dem engen Raum von
173 Seiten bietet. Das Werk enthält auch eine
sehr gut brauchbare Zusammenstellung von neuern
und neuesten Erscheinungen auf allen Gebieten der
deutschen Sprachforschung. Zu bedauern ist, daß
sich der Verfasser in der kurzen Darlegung über
die Entdeckung der Sprache auf den Boden der ab-
surden, neuestens mehr und mehr aufgegebenen Ent»
wicklungslehre Darwins stellt. -nn.

Dr. Franz Schnaß, Lehren nnd Lernen,
Schassen und Schauen in der Erdkunde. Eine
zeitgemäße Methodik. I. Teil: Die wissenschaftlichen
Grundlagen. (Bd. 9 der .Schriften für Lehrerbil-
dung'.) Schulwissenschaftlicher Verlag A. Haase,
Leipzig—Prag—Wien. I9I9.

Vorliegendes Werk eignet sich in erster Linie
zum Studium der Geschichte des erdkundlichen
Unterrichtes. In den ersten 190 Seiten findet
der Leser eine gediegene Darstellung des geographi-
schen Unterrichtes im Altertum, im Mittelalter und
in der Neuzeit. — Ein zweiter Hauptabschnitt befaßt
sich mit der Darlegung der Ziele und Zweige
der Erdkunde und ihrer Hilfswissenschaften und dem

Verhältnis zwischen allgemeiner und spezieller

Geographie. — Ein drittes Kapitel behandelt den

geographischen Unterricht als Lehrfach, seine Lehr-
zwecke und Stoffwerte, Lehrziel und Stoff-
aus wähl, Lehrgänge und Lehrplöne. — Trotzdem
in erster Linie nichtschweizerische Gebiete als Mu-
sterbeispiele herangezogen sind, verliert das Buch
für uns nicht wesentlich an Wert, sondern wird
dem, der es einläßlich studiert, viel Anregung
bringen. 9. D.

Dr. I. I. Herzog, Prof., Pflanzenkunde in
Lebensnahe. Ein Hinweis auf die Grundforder-
ungen an eine lebensfreundliche und kulturgemäße
Pfadführung auf dem Wiesensgebiete der Botanik.
Preis: Fr. 1.59. 62 Seiten und 5 Tafeln. Ver-
trieb durch die Baumgartner> Gesellschaft, Zug.

Der Verfasser orientiert den Leser über die
Ziele, Mittel und Wege lebensnaher, pflanzenkund-
licher Arbeit, wirft nebenbei Streiflichter auf neuere
Strömungen uvd moderne Reformvorschläge. Dieses
Schriftchen weist auch einen würdigen Bllderschmuck
auf. Die eingestreuten Literaturangaben zeigen
jungen Lehrern, welche Werte zum Pflanzenstudium
besonders empfohlen werden können. Junger Leh-

rer, greife zu! >V. D.

„Tagebuch für Lehrer"; im Selbstverlag von

I. Honegger, Lehrer, Oberuzwil (St. G,). Preis
Fr. 2. 75.

Die Lorbereitung des Lehrers für den Unter-
richt ist unbedingt notwendig, für den jüngern wie
für den ältern. Das uns vom untertoggenlurgi-
schen Kollegen gebotene handliche Büchlein (letztes

Jahr in der „Schw.-Sch.' inseriert) für ein Jahr
berechnet, scheint mir recht zweckmäßig angelegt zu
sein. Der 1. Teil bildet das eigentliche Tagebuch
für die behandelnden Lektionen. Die anschließenden
60 leeren Seiten können für Wochen-, Monats-
oder Jahresziele, oder ausgeführte Präparationen
dienen. Mit den beigegebenen übrigen Tabellen
und Verzeichnissen bildet das .Tagebuch' ein flot-
tes Jahrbuch, nach dem man in spätern Zeiten
immer wieder mit Nutzen und Interesse greift. Die-
scs Büchlein gibt Anregung! B.

Weue Wucher.
1. Otto Zimmermann 8. 9.: Trennung von

Kirche und Staat.
2. Heinrich Pesch 8. 9.: Sozialisternng.
3. Berhard Duhr 8. 9. : Der Bolschewismus.

(Alle drei als .Stimmen der Zeit' erschienen bei

Herder, Freiburg i. Br. 1919).
4. Dr. Rich. Seyfert und Prof. Dr. F. W.

Foerster: Für und wider die allgemeine Volks-
schule.

5. Chr. Ufer: Schulerziehuug nach dem gro-
ßen Krieg«.

6. Al. Fischer: Die Zukunft des Jugend-
schobes.

7. Dr. E. Toernberger: Körperliche Erziehung
und Schule. (Nr. 4—7 im Verlag von Veit u.
Co., Leipzig 19184 9.)

8. K. C. Rothe: Patgeber für titerarisches
Schaffen des Lehrers. — Verlag A. Haase, Leip-
zig 1919.



Wer hat offene ^5ehrstessen zu besetzen

Etwa 20 junge katholische Lehrkräfte haben
unterzeichnetes Sekretariat ersucht, ihnen tunlichst
bald eine geeignete Lehr stell e zu verschaffen. Viele
davon würden sich auch mit einer Stellvertre-
tung, event, mit Bureauarbeit begnügen; wenn
sie nur ausreichende Beschäftigung finden.

Wer in der Lage ist, diesen stellenlosen jungen
Leuten entsprechende Arbeitsgelegenheit zu verschaffen,

wende sich unverzüglich an das Sekretariat des
Schweiz, kath. Schulvereins, Villenstraße 14,
Luzern.

Meßfonds für die „Sch.-Sch".
(Postcheckrechnung: VII izs», Luzern.)

Bis zum 22. Mai sind weiter folgende Gaben
eingegangen und werden herzlich verdankt:
Ungenannt, Luzern Fr. 5.-- und Fr. 2.50, H.
P.. Lhr., Mels, Fr. 5.-.

Christenlehrmandat von 1672 und 1675.
Schultheiß u. Rath zue Solothurn.

Unsern günstigen Grueß bevor!

Lieber Vogt!
Seitenweilen an der Kinderlehrt gebüh-

rende Unterweisung der Jugendt nit allein
Gottes Ehre, sondern auch das Heyl und
die Seeligkeit jedes christenkatholischen Men-
schen, also mehr als an allen anderen Sa-
chen, gelegen, wir aber unserem hievorigen
Befelch und oftmahliger Erinnerung zuwider
mit hertzempfindlichen Bedauern vernein-
men müeßen, daß solche bereits geraumer
Zeit an verschiedenen Endt und Orthen auf
unser Botmeßigkeit auf dem Land schlecht-
lich gehalten und beobachtet werde, und
dann auß Befelch der Geistlichkeit die er-
forderliche Anstalt bei den Pfarrherren all-
bereit gemacht, daß gemelte Kinderlehr fyro-

Schultheiß u. Rath zue Solothurn.
Unsern günstigen Grues bevor!

Lieber Vogt!
Wir haben mit sonderbarem Müßfallen

vernemen müeßen, wie daß hin und wider
in Underweisung der Kinderen in christlich-
katholischer Lehr ein sonders merckliche Fahr-
läsigkeit erspürt werde, worbey die Religion
nit allein nicht vermehrt, sondern dardurch
geschwächt wurde, als befehlen wir Dir
hiemit alles Ernstes, daß Du den Pfarr-
Herren Deiner Verwaltung zuesprechen thuest,
daß sie hierinnen ihre gegen den Allerhöch-
sien höchst verantwortliche Ambtspflicht an-

hin zur gewüßen Zeit und Stunden ge-
flißentlich gehalten werden solle, als gesinnen
wir ernstmeinend hiemit an Dich, daß Du
Deinen Amptsangehörigen die angelegent-
liche Vorsorg thuen und verschaffen sollest,
daß bey Erwartung unser hohen Straf und
Ungnad ein jeder Hausvater seine Kinder,
Söhn und Döchtern, wie auch Knecht und
Mögt zue denen Stunden und Tagen, so

der Pfarrherr verkünden wird, ordentlich
und fleißig in die Kinderlehr schickhen und
Du den Pfarrherren hierzu deine amptliche
Hilf und Hand reichen, die gute Aufsicht
tragen und die sehlbaren und ungehorsamen,
so oft es zue Verschulden kommbt ohne alles
Bedenkhen und Ansechung der Persohn in
billiche, wohlverdiente Straf ziechen sollest,
dann diß ist nnser gäntzlicher Will.

(Aktum, d. 29. Jenner 1972).

gelegentlich in Acht zichen, kein Sonntag
noch Feyrtag lassen Vorbeygehen, daß sie

nit zue bestimmter Zeit die Kinder zuesam-
menberuefen und selbe mit recht erforder-
lichen Underweisung alles Fleißes versehen,
und im Fall die Schuld des eint oder an-
deren Außbleibens auf die Hausväter oder
Müeter fallen thäte, zuo welchem End der
Pfarrherr die Kinder ordentlich notieren
und bey jeglicher Versamblung selbige ver-
lesen solle, wirst den Pfarrherrn die ober-
keitliche Hand bieten und die fehlbaren in
gebührende Straf ziechen.

(Aktum, d. 16. Jenner 1675.)
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bei Hastpflichtsällen Anspruch aus Unterstützung durch die Hilsskasse nach Maßgabe der Statuten.

Präsident: Prof. Fr. Elias, Emmenbrücke (Luzern).


	Bücherschau

